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Der Felssturz Blasbiel - mit über 500'000 Kubikmeter Fels - hat nicht nur die Bevölkerung der Gemeinde Raron 

sondern auch die Experten überrascht. Die Ursachen für dieses Ereignis sind noch unklar und zurzeit 

Gegenstand intensiver Abklärungen durch Fachexperten. 

In der Bevölkerung führen Felsabbau und Sprengungen in Steinbrüchen landauf landab seit Jahren zu 

Unbehagen. Die dadurch verursachten Eingriffe in die Landschaft und die damit verbundenen Risiken, 

Umweltschäden und finanziellen Auswirkungen sind nicht von der Hand zu weisen. 

Die Konzessionen für den Felsabbau werden von den Gemeinden erteilt und vom Staatsrat homologiert. Für die 

Einhaltung der Abbauvorschriften sind Gemeinde und Kanton verantwortlich. Wird eine Konzession nicht 

verlängert, müssen in der Regel die Abbaustellen durch der Konzessionsnehmer renaturiert und neu gestaltet 

werden. Die Sicherstellung der hierfür notwendigen Finanzen ist nicht geregelt.

 

 

Schlussfolgerung

Der Staatsrat wird aufgefordert anhand der Untersuchungsergebnisse vom Felssturz Blasbiel auch die übrigen 

Felsabbaugebiete/Steinbrüche auf deren Sicherheit prüfen zu lassen und bei erhöhten Risiken entsprechende 

Massnahmen vorzuschlagen bzw. zu ergreifen. 

Desweitern Auskunft zu geben über eine allfällige Haftung durch den Kanton und die Gemeinden für Personen- 

und Sachschäden, für die Sicherungs- und Räumungsarbeiten sowie für die Restkosten und die notwendigen 

Massnahmen zur Unterstützung betroffener Gemeinden bei solchen Ereignissen einzuleiten. Er wird 

aufgefordert dafür zu sorgen, dass die Betreiber eine Sicherheit für unvorhergesehene Ereignisse hinterlegen. 

Beispielsweise eine Versicherung. 

Zudem wird der Staatsrat ersucht, eine allgemein gültige Regelung als Bestandteil der Konzessionsverträge zu 

erarbeiten, um die Finanzierung der zukünftigen Renaturierung und Gestaltung sicherzustellen. Beispielsweise 

durch zweckgebundene Einlagen während der Konzessionsdauer.
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